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Ein Inkrafttreten des Londoner Übereinkom-
mens, mit dem die Übersetzungskosten für 
Patente gesenkt werden sollen, wurde bis-
lang dadurch verhindert, dass Frankreich das 
Übereinkommen nicht ratifiziert hat. Nach-
dem am 26. September 2007 die französische 
Nationalversammlung ihre Zustimmung er-
klärt hat, billigte nun am 9. Oktober 2007 auch 
der Senat das Londoner Übereinkommen. Die 
letzte noch fehlende Voraussetzung für das 
Wirksamwerden ist die Hinterlegung der Ra-
tifikationsurkunde durch Frankreich bei der 
Bundesregierung in Berlin, wie es im Über-
einkommen gefordert ist. Es ist damit zu rech-
nen, dass dieser formale Akt voraussichtlich 
vor dem 13. Dezember 2007 erfolgen wird. Zu 
Beginn des vierten Monats nach Hinterlegung 
der Ratifikationsurkunde durch Frankreich tritt 
das Übereinkommen in Kraft, wobei derzeit 
davon ausgegangen wird, dass dies im Früh-
jahr 2008 geschehen wird.

Eine gute Nachricht, denn das Londoner 
Übereinkommen wird auf alle europäischen 
Patente anwendbar sein, die nach dem Inkraft-
treten des Übereinkommens erteilt werden. 
Daher ist zu erwägen, das Prüfungsverfahren 
von europäischen Patentanmeldungen, die 
kurz vor der Erteilung stehen, zu verzögern, 
so dass sie nach dem 1. März 2008 nach ihrer 
Erteilung unter das Londoner Übereinkom-
men fallen werden. Leider wird das EPA Anträ-
ge auf Verzögerung der hier entscheidenden 
Veröffentlichung der Patenterteilung im Eu-
ropäischen Patentblatt zurückweisen, so dass 
in der Praxis für den Anmelder nur die Mög-
lichkeit der sogenannten Weiterbehandlung 
in Frage kommen wird, die sich hier als verfah-
rensrechtliche Maßnahme anbietet, um Zeit zu 
gewinnen.

Änderungen im Einzelnen

Doch was ändert sich im Einzelnen? Eine Pa-
tentschrift besteht aus einer Beschreibung, in 
der Regel mehreren Beispielen und den Patent-
ansprüchen, wobei der Umfang der gesamten 
Patentschrift gerade bei Patentanmeldungen 
aus dem Biotech-Bereich ganz erheblich sein 
kann. Berücksichtigt man die hier geforderte 
Genauigkeit der Übersetzung, ist es verständ-
lich, dass ein Übersetzen einer gesamten Pa-
tentschrift in eine andere Sprache hohe Ko-
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sten verursachen kann. Während die Kosten 
für ein Prüfverfahren für ein Unternehmen 
noch tragbar sind, folgt nach der Erteilung ein 
größerer Kostenblock, der auf die anfallende 
Übersetzung im Rahmen der „Validierung“ zu-
rückzuführen ist. 

Ein erteiltes europäisches Patent zerfällt in 
nationale Teile, je nachdem, welche Mitglieds-
staaten des Europäischen Patentübereinkom-
mens (EPÜ) von dem Anmelder benannt und 
ausgewählt wurden. Ein europäisches Patent 
entfaltet nur in solchen EPÜ-Mitgliedsstaaten 
Wirkung, in denen eine solche Übersetzung 
eingereicht wurde – in denen es „validiert“ 
wurde. Die meisten Mitgliedsstaaten verlan-
gen für diese Validierung des Patents in ihrem 
Territorium eine solche Übersetzung in die je-
weilige Amtssprache des betreffenden Staa-
tes (z.B. Italienisch, Spanisch, Deutsch, Eng-
lisch, Griechisch usw.). Um das Patent in allen 
32 EPÜ-Mitgliedsstaaten zu validieren, ist im-
mer noch eine Übersetzung in 22 Amtsspra-
chen notwendig, was bisher Kosten von meh-
reren 10.000 Euro verursacht hat.

Drei Amtssprachen

Um die Übersetzungskosten zu reduzie-
ren, wurde Ende 2000 das Londoner Über-
einkommen geschlossen. Danach verzichtet 
jeder EPÜ-Mitgliedsstaat, der eine der drei 
Amtssprachen des EPA (Englisch, Französisch, 
Deutsch) mit dem EPA gemein hat, vollständig 
auf das Übersetzungserfordernis. Wenn die 
Patentanmeldung also in Deutsch geschrie-
ben ist, dann muss sie in Staaten mit Englisch 
oder Französisch als Sprache nicht übersetzt 
werden. Daraus ergibt sich eine erste Grup-
pe von EPÜ-Mitgliedsstaaten, für die nach In-
krafttreten des Londoner Übereinkommens 
überhaupt keine Übersetzung mehr erforder-
lich ist (Deutschland, Frankreich, Luxemburg, 
Monaco, Schweiz/Liechtenstein, Großbritan-
nien, Irland). Lediglich ein örtlicher Vertre-
ter (also Anwälte) in diesen Ländern muss be-
nannt werden. Eine zweite Gruppe ergibt sich 
aus Staaten, die das Londoner Übereinkom-
men unterzeichnet und ratifiziert haben und 
weder Deutsch, noch Englisch, noch Franzö-
sisch als ihre Amtssprache haben. Solche Staa-
ten müssen eine dieser drei Sprachen auswäh-
len und eine Übersetzung der Patentschrift in 

diese Sprache akzeptieren (zum Beispiel Eng-
lisch), anstatt eine Übersetzung in die eige-
ne, nationale Amtssprache zu verlangen. Je-
doch können solche Staaten immer noch eine 
Übersetzung der Patentansprüche in die eige-
ne Amtssprache verlangen. Zu dieser zweiten 
Gruppe von Staaten gehören Dänemark, Nie-
derlande, Schweden, Island, Slowenien, Alba-
nien, Litauen, Lettland und Mazedonien. Für 
den Fall von Streitigkeiten behalten sich aber 
alle Staaten des Londoner Übereinkommens 
das Recht vor, eine komplette Übersetzung 
des Patents zu verlangen.

Eine dritte Gruppe wird gebildet von EPÜ-
Mitgliedsstaaten, die nicht dem Londoner 
Übereinkommen angehören, da sie noch nicht 
beigetreten sind. Für diese Staaten wird lei-
der weiterhin alles beim alten bleiben, dass 
heißt, es muss eine Übersetzung der komplet-
ten Patentschrift (also von Beschreibung und 
Patentansprüchen) in die jeweilige Amtsspra-
che dieses Staates eingereicht werden (Öster-
reich, Belgien, Finnland, Griechenland, Itali-
en, Portugal, Spanien, Polen, Türkei, Zypern). 
Die gute Nachricht ist allerdings, dass diese 
dritte Gruppe „dynamisch“ ist, dass heißt wei-
tere Staaten aus dieser Gruppe werden vor-
aussichtlich dem Übereinkommen beitreten. 
Daher besteht die berechtigte Hoffnung, dass 
das Übersetzungserfordernis auch für weite-
re Staaten in Zukunft entfallen, und somit der 
Preis für ein europäisches Patent weiter sin-
ken wird.

Das Inkrafttreten des Londoner Überein-
kommens wird die Kosten für ein europäisches 
Patent ganz erheblich reduzieren, weil ein gro-
ßer Teil der Übersetzungskosten ab dem Früh-
jahr 2008 wegfallen wird. Für Unternehmen 
in sich schnell entwickelnden Technologiefel-
dern wie der Biotechnologie sollte dies ein An-
reiz sein, über mehr europäische Patentanmel-
dungen nachzudenken. 
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